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Bedeutung Spaniens

• Internationales Modellgesetz 
• Gegenentwurf zu umfassenden Rauchverboten
• Basiert auf den Accommodation-Programmen der 

Tabakindustrie 
• „Courtesy of Choice“
• „Traditional Hospitalirty“

• Breite Unterstützung der Tabaklobby
• Tabakindustrie und Tabakhandel
• Hotel- und Gaststättenverbände 
• Teile der Politik

• Im öffentlichen Diskurs in Deutschland, Österreich, Schweiz 
und der Türkei



VEBWK, http://www.vebwk.com/cms/upload/PDF8/protestformular_1.pdf 



Ganz im Sinne der Tabakindustrie?

• „Accommodation“-Programme
(Philip Morris Brainstorming 1996)

• Anpassung an Bedürfnisse von Rauchern und 
Nichtrauchern

• Suche nach technischen Lösungen

• Ventilationsentwicklungen dürfen nicht ignoriert 
werden (Innovationsklausel)

• Politische Wirkung über Hotel- und 
Gaststättengewerbe

• Separates Alliierten-Entwicklungsprogramm

Philip Morris, 1996. Bates-Nr. 2078743968



Courtesy of Choice, Strategietreffen 
PM, Dez. 1999

Philip Morris, 1999. Bates-Nr. 2074766378/6410



Accommodation and Smoking 
Restrictions 1999 Plan (PM)

Philip Morris, 1998. Bates-Nr. 2078743488/3505



Das Spanische Anti-Tabak-Gesetz

• Gesetz 28/2005 über Hygienemaßnahmen zur 
Bekämpfung  der Nikotinsucht und über die 
Regulierung von Beschaffung, Konsum und 
Werbung von Tabakprodukten 

• Verabschiedet am 26. Dezember 2005

• In Kraft seit 1. Januar 2006



Schwerpunkte

• Weitreichende Werbe- und 
Verkaufsbeschränkungen

• Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen und  
Verkehrsmitteln

• Nichtraucherschutz an Arbeitplätzen in 
geschlossenen Räumen



Sonderstellung der Gastronomie

• Generelles Rauchverbot für Mitarbeiter

• Rauchverbot für Gäste abhängig von der 
Betriebsgröße (Gästen zugängliche Nutzfläche)

• ab 100 m2:
• Einrichtung von Raucherräumen 

• Strikte Auflagen

• unter 100 m2:
• Wahlfreiheit (Nichtraucher / Rauchergaststätte)

• Ausschließlich Kennzeichungspflicht

Cordoba R, Villalbi JR, Salvador-Llivina T et al. (2006) Spain's process of passing effective smoking
prevention legislation. Rev.Esp.Salud Publica, 80, 631-645



Rechtliche Auflagen

Raucherräume
(Betrieben >100 m2)

Rauchergaststätten 
(Betriebe <100 m2)

Sichtbare Kennzeichnung Sichtbare Kennzeichnung
Maximale Nutzung von 30% der zugänglichen 

Nutzfläche
-

Räumliche Abtrennung -
Eigenständiges Lüftungssystem (Rauchabzug) -
Kein Kundendurchgang für Nichtraucher -

Kein Zugang für Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahre

-

Kein Verkauf von Tabakprodukten an Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren

Kein Verkauf von Tabakprodukten an 
Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren

Verkauf von Tabakprodukten ausschließlich über 
Tabakautomaten

Verkauf von Tabakprodukten 
ausschließlich über 
Tabakautomaten

Können einzelne Punkte nicht erfüllt werden, so gilt 
Rauchverbot in der gesamten Liegenschaft

-



Nationale Sonderregelungen für 
Gastronomiebetriebe

• Bei gleichzeitige Herstellung und Verkauf von Lebensmitteln 
(z.B. Bäckereien, Metzgereien) 

• Rauchverbot
• In Einkaufszentren 

• Rauchverbot für Kleinbetriebe (< 100 m2) 
• Raucherräume für Großbetriebe (> 100 m2)

• In Gebäudekomplexen mit Mehrfachnutzung (Flughäfen, 
Bahnhöfen, Kinos und Theatern)

• Einzelberechnung nach Exklusiv-Nutzfläche
• In Gebäudekomplexen mit Einrichtungen mit generellem 

Rauchverbot (z.B. Bildungseinrichtungen) 
• Rauchverbot 

• Raucherclubs 
• Von allen Bestimmungen ausgenommen



Regionale Sonderregelungen

• Nationales Gesetz 

• Ausschließlich Richtliniencharakter

• Regionale Ausführungsbestimmungen

• Bestimmung der Details und Umsetzung

• Gravierende Unterschiede bei wichtigen Definitionen
• Betriebsgröße

• Räumliche Trennung

• Rauchverbot in Bürogebäuden und anderen 
Arbeitsstätten



Beispiele regionaler Sonderregelungen

• Betriebsgrößenverordnung
• Balearen erlauben Wahlfreiheit für alle Betriebe
• In Valencia entsprechen 100 m2 Nutzfläche automatisch einer 

Gesamtfläche von 120 m2

• Castilla y León, La Rioja und Madrid schließen 
Durchgangsbereiche sowie sämtliche nicht direkt dem Verzehr 
von Nahrungsmitteln gewidmete Flächen wie Toiletten und 
Garderoben von der Berechnung aus 

• Größenbeschränkung der Raucherbereiche
• Keine Größenbeschränkung auf den Balearen und in Madrid 

• Geschlossene Gesellschaften
• Ausnahmeregelung in Castilla y León, Madrid und La Rioja 



Weitere Beispiele

• Vorschriften zur räumlichen Trennung
• Castilla y León, Madrid und Valencia erlauben räumliche 

Trennung ohne bauliche Maßnahmen (Lüftungssysteme oder 
„andere Mittel zur Verhinderung einer Rauchbelastung“)

• Katalonien führte einen willkürlichen Grenzwerts für die 
„Luftreinheit“ ein (0,7 Mikrogramm Nikotin pro m3) 

• Die Balearen verzichten auf eine räumlichen Abtrennung

• Rauchverbot in Bürogebäuden und anderen Arbeitsstätten
• Madrid und La Rioja erlauben Raucherräume in Kantinen 

(> 100 m2)
• Castilla y León erlaubt Deklaration kleiner Kantinen als 

Raucherkneipen (< 100 m2)
• Auf den Balearen sind Gastronomiebetriebe in Behörden vom 

Rauchverbot ausgenommen



Praktische Umsetzung

• Nur 15% der 300.000 Gastronomiebetriebe im 
Dezember 2006 rauchfrei oder erfüllten die 
Bestimmungen (Hochrechnung) 1

• Nur 10% der Kleinbetriebe rauchfrei (<100m2) 2

• Betrifft ca. 80% der Gastronomiebetriebe

1 Nationaler Tabakpräventionsauschuss CNPT, Dezember 2006
2 Verbraucherschutzorganisation OCU, Mai 2007 



Rauchverbot 
in Bars und Cafés

10%

69%

21%

Rauchen verboten Rauchen erlaubt
nicht gekennzeichnet*

OCU-SALUD No. 72, 2007 

* Gesetzeswidrig

Praktische Umsetzung – Kleinbetriebe
(n=1000)



Praktische Umsetzung – Großbetriebe
(n=1000)

OCU-SALUD No. 72, 2007 

Einhaltung der Raucherzonengröße in 
Großbetrieben 

(maximal 30% der  Nutzungsfläche)

15%

85%

Ja Nein*

* Gesetzeswidrig



OCU-SALUD No. 72, 2007 

Räumliche Trennung 
(Raucherbereiche in Großbetrieben)

63%

37%

Ja Nein*

* Gesetzeswidrig (oft nur Kordeln oder Tischbeschilderung)

Praktische Umsetzung – Großbetriebe 
(n=1000)



Kontrolle und Sanktionen

• Hohe Strafen 
• Gaststättenbetreiber: bis zu 10 000 Euro 
• Raucher: bis zu 600 Euro

• Kompetenzprobleme
• Landesbehörden
• Stadtverwaltungen

• Wenig Inspektionen 
• Katalonien: 10 000, 54% aller Inspektionen (2006)
• Andalusien ca. 1 000 (2006)
• Manche Gegenden (País Vasco): keine

• Kaum Sanktionen
• < 1 000 in 2 Jahren



Situation der Beschäftigten

• Rauchfreie Arbeitsplätze (ohne Gastronomie)
• Feinstaubbelastungsreduktion um 94% 

• Gastronomie

• Passivrauchbelastung (Feinstaub) 
• Großbetriebe: kaum zurückgegangen

• Pubs und Diskotheken: deutlich zugenommen

• Rauchverbot am Arbeitsplatz 
• Gilt auch für Mitarbeiter des Gassstättengewerbes

• Führt zu erhöhter Tabakrauchbelastung in der Gastronomie

• Raucher kommen zum Rauchen in die Gaststätten

• Auch Schwangere dürfen in Raucherräumen eingesetzt 
werden

Agència de Salut Pública de Barcelona, 2007



Einhaltung des Rauchverbots

• Rauchfreien Räumlichkeiten (Bars und Restaurants)

• In 85% wurde geraucht

• In 63% sogar wenn es Raucherräume gab

• Personal ermahnte Kundschaft in 1% der Fälle

• Diskotheken (rauchfreie Zonen)

• In 95% wurde geraucht

• „light“-Diskotheken (ab 14 Jahren, 100% rauchfrei)

• In 60% geraucht

• 40% des Personals war Rauchverbot bekannt

• 95% des Personals ermahnte rauchend Jugendlichge
nicht

CONSUMER EROSKI, März 2006



Öffentliche Meinung

• Mehrheit der Spanier für umfassendes 
Rauchverbot in der Gastronomie 1

• Inhaber von Großbetrieben favorisieren 
einheitliche Regelung (Wettbewerbsverzerrung) 2

• EU-weite Vergleichstudie rügt „schwache und 
ineffektive Gesetzgebung für Bars und 
Restaurants“ 3

• Spanische Gesundheitsminister B.Soria und 
E.Salgado für restriktivere Regelung 4

1 CNPT, Dez 2006 
2 Fundación Salud Inovación Sociedad (2007)

3 Joossens L, Raw M (2007)
4 El País, 2007/2008



Das „spanische Modell“

• Weitgehende Aushöhlung des Nichtraucherschutzes durch 
Ausnahmeregelungen

• Massive Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten größerer 
Gastronomiebetriebe

• Gewöhnung der Gäste und Gastwirte an Gesetzesverstöße

• Ineffiziente Kontrollen

• Fehlende Sanktionen

• Zunehmende regionale Disparitäten („Flickenteppich“)

• Wachsende gesundheitliche Belastung der Beschäftigten in 
der Gastronomie

• Anhaltende geselölscxhaftliche Auseinandersetzungen



Fazit

• Die Wahlfreiheit für Kleinbetriebe läuft in der Praxis darauf 
hinaus, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Gaststätten 
weiter geraucht wird.

• Größere Betriebe bemühen sich nicht um eine 
Verbesserung, sondern um eine Umgehung des 
Nichtraucherschutzes, weil sie gravierende 
Wettbewerbsnachteile befürchten.

• Nichtraucherschutz wird in der Gastronomie von den 
Rauchern und den Gastwirten kaum noch ernst genommen 
wird.

• Hauptleidtragende dieser Entwicklung sind die Beschäftigten 
in der Gastronomie, die sich ungeschützt den Gefahren des 
Passivrauchens aussetzen müssen.



Bedeutung für Deutschland

„In Spanien wurde eine Lösung gefunden, die nun 
wirklich allen gerecht wird!“

(Reemtsma Website: „Toleranz für Raucher“)

• Das „spanische Modell“ ist keine Lösung

• Verhindert effektiven Nichtraucherschutz im 
Gaststättengewerbe

• Anlass für langwierige Diskussionen
• Um einen besseren Nichtraucherschutz

• Um faire Wettbewerbsbedingungen 

• Schafft keine Rechtssicherheit



Lösung

• Keine Differenzierung nach Betriebsgröße

• Einheitliches und ausnahmsloses Rauchverbot

• Verfassungskonform (BVG 2008)

• International erfolgreich

• WHO Standard (FCTC Art. 8)



Wir erschrecken Wir erschrecken 

üüber unsere eigenen Sber unsere eigenen Süünden, nden, 

wenn wir sie bei anderen erblicken.wenn wir sie bei anderen erblicken.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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